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sehenTextenangehörigecompluriaauf; compluraschreibterwohl
nie. Dagegenverwendeter anscheinendan 16 Stellenplural
an keinerpluria. Gellius wird somit in demlateinischenSchrift
tum, dasihm nachahmenswertschien,schwerlichplttria bezeugt
gefundenhaben.FernereineEigentümlichkeitder gellianischen
Argumentation:Erwiesenwerdensoll die Sprachrichtigkeitnur
von plttria. Die Bildung steht für Gellius, wie seine eigene
Spracheindiziert, durchausnicht mit cOJlJplttria aufeinerEbene.
Gleichwohl macht er, unter geflissentlicherVerwischung der
DifferenzenzwischenSimplex und Kompositum,auf dasVor
kommenvon plttria sille complttria in der Literatur aufmerksam.
Ein recht merkwürdigesVorgehen,wenn er wirklich autorita
tive Bezeugungenvonpluria kannte.

Gell. 5, 21, 6 beweistalso nicht entgegenunserenlexikali
schenFeststellungen,daß die Formplttria bereitsder Literatur
republikanischerZeit angehörthat. In Bezugaufcomplllria wird
man die Auskunft des Passusallgemein für die Epoche der
erwähntenSchriftstellergeltenlassen.ÜberdenSprachgebrauch
deseinzelnenAutors aberkanndie StellenichtsSichereslehren:
Auswahl und Anzahl der Namen sind zu sehr von formalen
Gesichtspunktenbestimmt,als daß man hinter ihrer Nennung
jeweils Sprachbeobachtungvermutendürfte. Ein Treffer, wie
er sich bei Catoscomplttria ergibt, kanndie Skepsisnicht wider
legen, die nach allem Anschein verkehrte Notiz über Varro
bekräftigtsie.

War bei Gellius vonpluria unternamentlicherErwähnung
bestimmter Schriftsteller die Rede, so lassen die folgenden
Grammatikeräußerungeneine derartigeSpezifizierungvermis
sen13).

Plin. dub. serm. frg. 284, 62 Mazz. (= Char. gramm. p.
159, 9ff. B. ex Romano):complllria Terentills in Phormione(6lI):
nova cOlllpluria. IIbi Plinitts, Ittlitls Modesttts,inquit, ita deftniit: quae
nomina cOlllparandi ftterint, ea accttsativisplttralibtts in ,is' exient,
id estdortioris', genetivttspltlralis ,fortiorum'faceredebet,non,fortiori
UIII',. id estante ,um' ryllaballl ,i' recipere non debent. ita ,complllra'
et ,complur/ml'essedicendutlJ. consuetudotamenet ,hosplures' dicit et
,haecpluria'.

Plinius machtgegendie Ansicht, man müssecompluraund
complUrUJ1Jsagen14),hospIuresundhaecpluria derconsttetudogeltend.

13) Die Grammatikerstellen,an denen(col11)pltl1"ia behandeltwird,
sind bereitsseit langemgesammelt,so von Hosiuszu Gell. 5, 21.

14) Ist das die Anschauungdes Modestus?Oder hat, wie bereits
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Er unterscheidet nicht zwischen Simplex und Kompositum.
Es ist denkbar, daß ihm bei der Anführung von pluria in Wahr
heit compluria vorschwebt. So ist die plinianische Bemerkung
durchaus mit den vorgetragenen lexikalischen Daten zu ver
einen, die ja für compluria auch im guten Latein des ersten nach
christlichen Jahrhunderts Raum ließen 15).

Eindeutig liegt ein Rückschluß aus compluria oder eine ein
fache Gleichsetzung von p/ttria mit compluria bei Priscian vor,
wenn er unter Anführung von Ter. Phorm. 6II die Existenz
von plttria behauptet. Z. B. Prise. gramm. II 89, 6 f. antiqui ...
,plttria' dicebmzt, unde Termtius ... ,compluria' ,. ähnlich II 315, 15 ff.;
II 35°,11 ff., wo noch eie. Verr. II 4,102 (?) hinzugefügt wird 16).

Fassen wir zusammen: Der lexikalische Befund und die
Grammatikerzeugnisse widersprechen einander nicht. Zwar war
den römischen Grammatikern comp/uria aus manchen Autoren,
dem älteren Plinius vermutlich auch aus der zeitgenössischen
Umgangssprache vertraut. Aber für die Annahme, es gebe eine
Form plttriaJ kannten die Grammatiker anscheinend keinen an
deren Anhalt als compltlria 17).

Anhang: Nigidius Figulus Gell. 17, 13

Es gäbe ein Zeugnis dafür, daß die republikanische Gram
matik sich mit der Sprache des Quadrigarius befaßt hat, wenn

Mazzarino zu Iulius Modestus gramm. frg. 15, 13 Mazz. andeutet, Plinius
dem älteren Grammatiker die Ansicht nur unterstellt? So würde sich viel
leicht der Wechsel von anscheinend wörtlichem Modestuszitat und indirek
ter Rede der - nicht unbedingt einleuchtenden - Folgerung ita . .. dicendl/llJ
erklären.

15) Als cOflmetudo VIi/gi ist die cOl/suetudo des Pliniusfragments schwer
lich aufzufassen. Vg!. Quint. inst. I, 6, 45 cOfIJuetlldinem Jermoflis vocabo
COflJeflmJ11 eruditoru112. Das in einem Passus, der manche Berührungen mit
plinianischer Doktrin aufweist. Dazu K. Barwick, Remmius Palaemon und
die römische ars grammatica, Philologus Supp!. 15, 2, Leipzig 1922, 2IOff.
Es ist also kaum angebracht, in der plinianischen Notiz ein frühes Zeugnis
für das vulgäre pll/ria zu erkennen. Eher wäre zu erwägen, ob nicht die
Behauptung, die cOflwetudo sage baec plllria, nur aus dem compluria des
Terenzverses herausgesponnen sein könnte.

16) Beispiele für mangelnde Differenzierung zwischen plus und dem
Kompositum finden sich auch Char. gramm. p. 75. I ff. B.; p. 92, 23 ff. B.;
Don. Ter. Phorm. 611. Doch wird an keiner der Stellen die Existenz der
Bildung pltlria behauptet.

17) In der Lehre des Sinnius Capito wird man ebensowenig wie in
der Gel!. 5, 21 erzählten Geschichte ein Indiz für das Vorkommen von
pll/ria im Latein der betreffenden Epoche erblicken dürfen.
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eine verbreitete Meinung über die Quellenverhältnisse von Gell.
17, 1) zuträfe. Das Thema des Gelliuskapitels ist quin. Gellius
exemplifiziert einen bestimmten Gebrauch von quin mit Cato
orig. 73 und 36. Er fährt 17, 13, 5ff. fort: praeterea animadvertilJlus
Quadrigarilllil in octavo amZalitlfll particula ista USU1JJ esse obsmrissime.
verba ipsitls post/filiUS (hist. 70): Romal1l venit,. vix sttperat} qllin trillJII
phus decernatur. item in sexta annali eiusdem verba hau sunt (hist. 58):
paene factum est} quin castra relinqllerent atque cederent hosti. ... (10)
hanc vero partimlam} de qua dicillllls} nisi si qllis didicerit cOlllpositalJ1
copulatamque esse neque Villl tantU/11 conitmgendi habere} sed certa
quadalll significatione factam} ntJJllquam profecto rationes ac varietates
istius comprehensurtls est. (I I) quod quia longions dissertatioms est)
poteri!, cui otiulJI est} reperire hoc in P. Nigidii cOlfIJJ1Cntariis) quos
gratlllllaticos illScripsit.

Es ist nun eine fast allgemeine Anschauung, daß mit dem
ganzen Gelliuskapitel ebenfalls die Cato- und Quadrigarius
zitate den zum Schluß erwähnten grammatischen Kommentaren
des Nigidius Figulus entstammen18). Die Argumente dafür sind
vor über 100 jahren von Mercklin und Kretzschmer dargelegt
worden.

Mercklin sucht S. 652 Beispiele für die Gepflogenheit des
Gellius beizubringen, "die unmittelbare Quelle ungenau, die
mittelbare genau" (S. 651) zu zitieren; unter ihnen befindet sich
auch Gell. 17, 13. Mercklin argumentiert dem Sinne nach fol
gendermaßen: Gellius bezeichnet 17, 13, II das Buch der nigi
dianischen Kommentare, auf das er sich bezieht, nicht genau.
Sonst gibt er aber im allgemeinen die Buchzahl an. Das Ab
weichen von der üblichen Zitierpraxis wäre sonderbar, hätte
erst Gellius - oder ein anderer Autor nach Nigidius - die genauen
Cato- und Quadrigariuszitate in die Darlegungen über quin ein
geführt. Hat Gellius dagegen die Stellen mit ihrer genauen
Lokalisierung von Nigidius übernommen, so ist verständlich,
daß er dessen Kommentare hier nur ungenau bezeichnet: Es ist

18) Das wesentlich in diesem Sinn orientierte Schrifttum des 19. Jahr
hunderts hat Hosius, Praefatio LIV zustimmend zusammengestellt. Der
hier ebenfalls angeführte L. Ruske, De Gellii noctium Atticarum fontibus
quaestiones selectae, Diss. Breslau, Glatz 1883 will zwar S. 11 nicht die
Catozitate, aber doch S. I7 die Quadrigariuszitate auf Gellius' eigene
Sammlung zurückführen, beides ohne Begründung. Das ganze Gellius
kapitel nehmen später für Nigidius in Anspruch: Funaioli mit Nigid.
gramm. frg. I73, 32 Fun.; L. Legrand, Publius Nigidius Figulus. Philo
sophe neo - pythagoricien orphique, Paris I93 I, I2off. Vgl. noch W. Kroll,
RE XVII (1936) 2°3, 28ff.
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eben seine Art, die direkte Quelle mit ungenauer, den durch sie
überlieferten Passus mit genauer Ortsangabe zu versehen. So
weit Mercklin 19).

In Wahrheit nennt Gellius die Commentarii grammatici
lediglich an vier Stellen mit genauer Buchangabe : 4, 9, I;
10, 5, I; 13, 26, I; 17, 7, 4; dem stehen mindestens sechs Stellen
ohne Bezeichnung der Buchzahl gegenüber: 3, 12, I; 10, 4, I;

13,6,3; 15, 3,4; 17,13, II; 19, 14,4 2°). An der letzten Stelle
die gleiche Formulierung wie 17, 13, I I : in cOfJIlJlcntariis ..., quos
grammaticos inscripsit. Die Zitierweise 17, 13, I I stimmt also zur
üblichen des Gellius und bedarf keiner Erklärung. Hätte sie
aber eine Erklärung nötig, dann wäre es nicht gerechtfertigt,
diese gerade in der von Mercklin angenommenen Quellenlage
zu vermuten. Denn daß Gellius "die unmittelbare Quelle unge
nau, die mittelbare Quelle genau" bezeichnet, ist nur selten
genügend sicher zu beobachten 21). Und es lassen sich leicht
Fälle finden, in denen die Voraussetzung einer solchen Kausal
beziehung zwischen Mittelbarkeit oder Unmittelbarkeit der Auto
renbenutzung und Genauigkeitsgrad der Stellenangabe zu unhalt
baren Ansichten über die Vorlagen des Gellius führen müßte 22).

Kretzschmer schreibt S. 55f. zu Gell. 17, 13: "Me occupat
suspicio omnia illa ex Nigidio sumta esse. Exempla enim hunc
quoque praeceptis suis subdidisse, si per se probabile est, Gellius
insuper affirmavit XVIII 4, I I: "Quos (libros Nigidianos) requi
sitos ego et repertos cum primarum significationum exemplis"
e.q:s."

19) In MerckJins eigener etwas änigmatischer Formulierung lautet
der referierte Gedankengang: "Am Schluß § 10 wird auf P.Nigidii commeJ1
tarii grammatici als ergiebigste Quelle für die Bedeutung der Partikel quill
verwiesen, nachdem früher § 3 ff. Stellen aus tertia und smmda origine
i\JI. Catol/is, Quadrigarius in octavo al/na/iunI, item in sexta anlla/i ganz genau
mitgetheilt sind, die doch wahrscheinlich alle aus - Nigidius stammen,
oder falls sie nicht daher stammen, vermißt man bei diesem das Buch der
commelltarii, das Gellius sonst gewöhnlich anzugeben pflegt."

20) Das sind die Stellen, an denen der Terminus commentarills (C01l1

mentarii) begegnet. Bei der Zählung der genauen und ungenauen Buch
angaben sind die Passagen, in denen innerhalb eines Gelliuskapitels mit
in eodem /ibro, item auf die vorausgehende bestimmte oder unbestimmte
Angabe verwiesen wird, mit dieser zusammen als ein Beleg gewertet wor
den. Wesentliches hängt nicht daran.

21) Mercklin belegt S. 652f. diese Zitiertechnik mit Gell. 6, 9, 11;
10,20; 13,18; 14,2; 17,4; 17,13. Von den Beispielen sind allein Gell.
6,9, II und 17,4 anzuerkennen.

22) Etwa Gell. 6, 11; 7, 7; 20, 5; Mercklin stellt selbst S. 641 ff. der
artige Passagen zusammen.
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Aber das "per se probabile" Kretzschmers trägt fÜr den kon
kreten Fall nicht Über eine Möglichkeit hinaus. Und Gell. 18,4, II
verliert bei richtiger Textgestaltung seine Bedeutung fÜr unsere
Frage. Sulpicius Apollinaris hatte Gell. 18,4,10 den eigentlichen
Wortsinn von vanus und stolidus erklärt. 18, 4, I I: etyma quoque
bar/4tll VOCUIII et origitlCs scriptas esse dicebat in libris Nigidial1is. quas
requisitas ego et repertas ClIm prilllarJltll sign{ficatiol1um exemplis} ut
cottJtIle1ltariis baruttJ noctiullJ inferretlt} 110tavi et intulisse iam me
aliquo in loco COltltttel1tationibus istis existimo 23). Hieraus ergibt sich
lediglich: Nigidius hatte dort, wo er die etyma und origitlCs von
Va11tfS und stolidus erklärte, die ursprÜngliche Bedeutung mit
Zitaten aus älterer Literatur exemplifiziert24).

Es ist also noch kein Beweis dafÜr erbracht, daß in dem
Kapitel Gell. 17, 13 mehr auf Nigidius zurÜckgeht, als ausdrÜck
lich fÜr ihn bezeugt ist. Nigidianische Provenienz der Quadri
gariusfragmente ist sogar eher unwahrscheinlich: Bei Nigidius
hätten ihre Gebrauchsweisen von quin} für die auch uns minde
stens aus der Literatur republikanischer Zeit keine rechten
Parallelen zur VerfÜgung stehen, doch wohl wie bei Gellius als
schwerverständliche Besonderheiten figurieren mÜssen. Man
sollte annehmen, daß Nigidius seine Interpretation von qUil1
gerade an diesen dunklen Stellen versucht hätte. Weshalb hätte
er die Sätze in einer Abhandlung, in der er die Bedeutung von
quin nanl OU1A.VO'LV (JV'I"{}f(JcOJ~ erläuterte 25), sonst Überhaupt zitie
ren sollen? Nun weiß aber Gellius keinerlei Erklärung für die
Ausdrucksweise des Annalisten zu geben, hat folglich eine
solche Erklärung wohl auch nicht in den Commentarii gramma
rici gelesen. Nigidius wird somit die zwei Quadrigariusfrag
mente gar nicht angefÜhrt haben.

Köln Wolfgang Dieter Lebek

23) quas requisitas ego et repertas ist eine einleuchtende Verbesserung
von J. Rutgers. überliefert ist: quos requisitos el!'o (ergo X: ego requisitos II) et
repertos. Aber quos (Iibros) ist kein passendes Objekt zu dem inferre und
notare des Satzes. Dies wird durch die Gelliuszeugnisse für inferre und notare,
die Mercklin S. 695 anfÜhrt, bestätigt.

24) Allerdings ist nicht völlig sicher, daß die primarum significationum
exempla Beispiele des Nigidius sind. Man könnte auch verstehen: "Diese
Etymologien (des Nigidius) habe ich zusammen mit (von mir selbst ent
deckten) Beispielen fÜr die ursprÜnglichen Bedeutungen notiert." Doch
hätte Gellius wohl deutlicher zu verstehen gegeben, daß es sich um FrÜchte
seines eigenen Gelehrtenfleißes handelt.

25) Dies eine von Nigidius gern geÜbte Art des Etymologisierens.
Vgl. dazu letzthin A.Della Casa, Nigidio Figulo, Rom 1962, 95 ff.




